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Einleitung

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Mit dieser Botschaft unterbreiten wir Ihnen die Budgets der Politischen Gemeinde und 
der Werkbetriebe für das Jahr 2025. Das Budget der Politischen Gemeinde weist bei 
einem Steuerfuss von 65 % einen Aufwandüberschuss von Fr. 398 500.– auf. Das Investi-
tionsvolumen im steuerfinanzierten Bereich beträgt Fr. 680 000.–.
Bei den Gemeindewerken beträgt das Investitionsvolumen Fr. 600 000.–.

Politische Gemeinde
Das vorliegende Budget entspricht in den meisten Teilen den Vorjahreszahlen. Das 
Budget wurde unter bestmöglicher Berücksichtigung möglicher zukünftiger Auswir-
kungen erstellt. Bei den Infrastrukturaufgaben steht die Sanierung des Daches der 
Lagerhalle an der Flugplatzstrasse 14 inkl. Photovoltaikanlage an. Weitere Abweichun-
gen sind in den Detailbudgets ersichtlich und dokumentiert.

Gemeindewerke

Nachrichtenübermittlung
Bei der Nachrichtenübermittlung (FTTH-Netz) sind keine weiteren Investitionen geplant. 
Investitionen stehen lediglich bei Neubauten (Nacherschliessungen) an, welche jedoch 
über die Anschlussgebühren finanziert werden. Hier resultiert in der Erfolgsrechnung 
ein Ertragsüberschuss von Fr. 10 300.–.

Wasserwerk
Bei den Wasserwerken resultiert in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von 
Fr.  24 700.–. Für allgemeine Sanierungen am Wasserleitungsnetz sind im kommenden 
Jahr Fr. 100 000.– vorgesehen. Der Wasserpreis wird per 01.01.2025 wie folgt erhöht: 
Grundgebühr pro Anschluss von Fr. 120.–/Jahr auf Fr. 150.–/Jahr und die Mengengebühr 
von Fr. 1.60/m3 auf Fr. 2.10/m3.

Elektrizitätswerk
Hier resultiert bei der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss im EW-Netz von Fr. 9 300.–. 
Im EW-Handel resultiert ein Aufwandsüberschuss von Fr. 399 500.–. Dieser Aufwands-
überschuss ist gewollt, da die Rücklage in der Spezialfinanzierung zu hoch ist. Für Sa-
nierungen und Werterhaltungen sind gemäss Zustandsbericht und Zustandsplanung 
Fr.  300 000.– vorgesehen. Zudem muss eine neue Trafostation im Vogelsang für 
Fr. 200 000.– erstellt werden.
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Protokoll der 58. Gemeindeversammlung

Protokoll der 58. Gemeindeversammlung

vom Donnerstag, 25. April 2024, 20.00 –20.45 Uhr
in der Kirche Leutmerken

Vorsitz:	 Ochs Thomas, Gemeindepräsident
Protokoll:	 Merz Patricia, Gemeindeschreiberin

Eröffnung:
Im Namen des Gemeinderates heisst Gemeindepräsident Thomas Ochs die Stimm
bürgerinnen und Stimmbürger herzlich willkommen zur Rechnungsversammlung 
2023. Speziell begrüsst er die Gäste ohne Stimmrecht: Heidi Herzog (Finanzverwalte-
rin), Ilaria Mofreita Vara (Leiterin Einwohnerdienste) sowie Christoph Heer (Vertreter der 
Thurgauer Zeitung).

Folgende Personen haben sich für die heutige Versammlung entschuldigt:
– Fabian Meyerhans
– Urs Schneider
– Karl Steinmann

Der Gemeindepräsident Thomas Ochs stellt fest, dass den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern die Einladung zur Versammlung und die Traktandenliste rechtzeitig 
zugestellt wurden.

Wahl Stimmenzähler (§ 8 Abs. 1 Gesetz über Gemeinden):
Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen:
– Roman Aregger (linke Seite)
– Cédric Sturm (rechte Seite)

Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht.
Die Stimmenzähler werden gemäss Vorschlag einstimmig gewählt.

Stimmbeteiligung:
Die Ermittlung der Anzahl Stimmberechtigten ergibt 979 Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger. Anwesend sind 49 Stimmberechtigte, das absolute Mehr beträgt demnach 25. 
Für eine geheime Wahl wären ¼ bzw. 13 Stimmen erforderlich (§ 68 Abs. 1 Gesetz über 
Stimm- und Wahlrecht).

Traktanden:
1.  Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023
2.  Rechnung 2023 Politische Gemeinde (ohne Werke)
3.  Rechnungen 2023 Werkbetriebe
4.  Genehmigung der Gemeindeordnung, Ausgabe 2024, Version 1.5
5.  Änderung Feuerschutzreglement Art. 26
6.  Verschiedenes und allgemeine Umfrage

Der Gemeindepräsident Thomas Ochs fragt nach, ob jemand etwas gegen die Ein
ladung, die Traktandenliste oder die Stimmberechtigung einer anwesenden Person ein-
zuwenden hat (§ 8 Abs. 2 Gesetz über die Gemeinden). Die Möglichkeit zur Wortmeldung 
wird nicht benützt. Gemeindepräsident Thomas Ochs stellt die Frage, ob irgendwelche 
Einwände gegenüber einer Tonaufzeichnung bestehen. Diese Personen sollen sich nun 
melden. Da keine Person sich meldet, wird die gesamte Versammlung aufgezeichnet. 
Gemeindeschreiberin Patricia Merz verfasst das Protokoll.
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Protokoll der 58. Gemeindeversammlung

Zusätzlich informiert Gemeindepräsident Thomas Ochs, dass bei Wortmeldungen der 
Vor- und Nachname angegeben werden muss. Dies ist für die Protokollführung wichtig 
und auch nötig. 

394	 1.3.3.	 Protokolle
		  Protokoll vom 07.12.2023
Das Protokoll der 57. Gemeindeversammlung vom 07.12.2023 ist in der Rechnungsbro-
schüre auf den Seiten 9 bis 23 abgedruckt und wird zur Diskussion gestellt.
Die Diskussion wird nicht genutzt.
Der Gemeindepräsident lässt über die Genehmigung des Protokolls vom 07.12.2023 
abstimmen.

Beschluss:
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und der Verfasserin verdankt.

395	 10.3.4.	 Jahresrechnung
		  2. Rechnung 2023 Politische Gemeinde (ohne Werke)
Gemeindepräsident Thomas Ochs erläutert die Rechnung 2023: In der Kostenstelle 5732 
Asylwesen Schutzstatus S sind die Aufwände und Erträge im Zusammenhang mit den 
Ukraine-Flüchtlingen ausgewiesen. Die Staatsbeiträge sind deutlich höher ausgefallen 
als die effektiven Aufwände.
In der Kostenstelle 6220 Regionalverkehr ist der Aufwand für die Postautolinie ausge-
wiesen. Dieser Betrag muss für den Stundentakt des Postautos aufgewendet werden. 
Zukünftig muss mit einem höheren Betrag gerechnet werden, da in den kommenden 
Jahren auch am Wochenende der Stundentakt eingeführt wird. Der genaue Zeitpunkt 
ist noch offen.
Bei der Kontogruppe 9 Finanzen und Steuern wurde ein höherer Ertrag erzielt als bud-
getiert. So wurden unter anderem bei den Grundstückgewinnsteuern rund Fr. 70 000.– 
mehr eingenommen als budgetiert.
Die Differenz zwischen der Rechnung 2023 und dem Budget 2023 wurde durch den 
Gemeindepräsidenten Thomas Ochs analysiert. Es ist ersichtlich, dass praktisch in je-
der Kontogruppe weniger Ausgaben getätigt sowie mehr Einnahmen generiert wer-
den konnten als budgetiert. Dies ergibt eine Differenz zum Budget von Fr.  189 247.35. 
Zählt man den budgetierten Rückschlag von Fr. 90 100.– dazu, resultiert ein Gewinn von 
Fr. 279 347.35.
Der Gemeindepräsident Thomas Ochs zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse der 
Politischen Gemeinde Amlikon-Bissegg. Die Tendenz ist, dass die Politische Gemeinde 
Amlikon-Bissegg in den letzten Jahren Gewinne erzielt hat. Durch die Gewinne konnte 
das Eigenkapital aufgestockt werden und die Gemeinde hat sich finanziell verbessert. An 
der Budgetgemeindeversammlung 2023 wurde der Steuerfuss für das Jahr 2023 gesenkt. 
Dies widerspiegelt sich auch in der Grafik, da der 2023 erzielte Gewinn tiefer ist als in 
den vergangenen Jahren. Ziel ist es, dass ein Teil des Eigenkapitals in den kommenden 
Jahren abgebaut werden kann.

Die Diskussion wird durch Gemeindepräsident Thomas Ochs eröffnet. Diese wird jedoch 
nicht genutzt.
	 a)  �Der Gemeinderat beantragt, der Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemein-

de Amlikon-Bissegg mit einem Vorschlag von Fr. 279 347.35 zuzustimmen.
	 b)  �Der Gemeinderat beantragt, den Gewinnvortrag von Fr. 279 347.35 dem Eigen-

kapital zuzuweisen.

Nach der Zuweisung des positiven Rechnungsabschlusses von Fr. 279 347.35 ergibt sich 
per Ende 2023 ein Eigenkapital von Fr. 3 866 489.38.
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Protokoll der 58. Gemeindeversammlung

Beschluss
Die Gemeindeversammlung entscheidet einstimmig:
	 a)  �Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Amlikon-Bissegg mit einem 

Vorschlag von Fr. 279 347.35 wird genehmigt.
	 b)  �Der Gewinnvortrag von Fr. 279 347.35 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

396	 10.3.4.	 Jahresrechnung
		  3. Rechnungen 2023 Werkbetriebe
Der Gemeindepräsident erläutert die Rechnung 2023 der Werkbetriebe:

Nachrichtenübermittlung
Im Konto 6400.4510.00 ist die Entnahme aus der Spezialfinanzierung des Eigenkapitals 
von Fr. 5 559.41 ersichtlich.

Wasserwerk
Bei der Erfolgsrechnung Werkbetriebe Wasser ist unter dem Konto 7101.3143.03 ersicht-
lich, dass für den Unterhalt des Leitungsnetzes deutlich mehr als budgetiert aufgewen-
det werden musste. Hierfür sind die zahlreichen Wasserleitungsbrüche verantwortlich. 
Im Bereich Böppeler waren innert kürzester Zeit mehrere Wasserleitungsbrüche zu ver-
zeichnen. Deshalb mussten in diesem Quartier die Wasserleitungen ausserplanmässig 
erneuert werden.
Unter dem Konto 7101.4510.00 ist die Entnahme aus der Spezialfinanzierung des Eigen-
kapitals von Fr.  146 624.46 aufgeführt. Eine Wasserpreiserhöhung ist unumgänglich, 
da die Spezialfinanzierung aufgebraucht ist. Weitere Ausführungen hierzu folgen im 
Traktandum 6 «Verschiedenes und allgemeine Umfrage».

Elektrizitätswerk/-Netz
In den Konten 8711.3143.11 und 8711.3143.12 sind die höheren Ausgaben für den Unter-
halt des Leitungsnetzes ersichtlich. Diese waren nötig, da das Netz infolge zusätzlicher 
Anlagen ausgebaut werden musste.
Im Konto 8711.3144.09 sind die höheren Ausgaben für den Unterhalt der Mess- und 
Trafostationen ersichtlich. Diese waren nötig, da das Netz infolge der Zunahme von 
Photovoltaikanlagen, privaten Ladestationen von E-Autos und Luft-Wasser-Wärmepum-
pen ausgebaut werden musste. Durch das immer grössere Leitungsnetz wird auch der 
Unterhalt immer höher. Trotz diesen Kostenaufwendungen kann eine geringe Einlage in 
die Spezialfinanzierung des Eigenkapitals von Fr. 1 714.67 vorgenommen werden (Konto 
8711.3510.00).

Elektrizitätswerk – Stromhandel
In den Konten 8712.3101.10 (Stromankauf Naturstrom EKT), 8712.3101.11 (Stromankauf hei-
mische Produkte PV) und 8712.3101.12 (Stromankauf aus Zertifikaten) ist erkennbar, dass 
der Stromeinkauf allgemein sinkt, jedoch der Stromankauf aus heimischen Produkten 
PV steigt. Im Konto 8712.3510.00 ist die Einlage in die Spezialfinanzierung im Betrag von 
Fr. 324 521.19 angegeben. Diese Einlage ist sehr hoch. Zum einen ging man zum Zeitpunkt 
der Budgetierung von einer Strommangellage und somit deutlich höheren Stromprei-
sen aus. Zum anderen wird das Leitungsnetz immer grösser. Deshalb müssen auch die 
Reserven ausgebaut werden. Budgetiert war eine Reservenbildung von Fr. 170 100.00.

Die Diskussion wird durch Gemeindepräsident Thomas Ochs eröffnet. Diese wird jedoch 
nicht genutzt.

	 a)  �Der Gemeinderat beantragt, den Jahresrechnungen 2023 der Werkbetriebe 
Amlikon-Bissegg (Nachrichtenübermittlung, Wasserwerk, Elektrizitätswerk/  
-Netz und Elektrizitätswerk/–Stromhandel) zuzustimmen.
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Protokoll der 58. Gemeindeversammlung

	 b)  �Die Rechnungsergebnisse sollen wie folgt verwendet werden:
		  – Nachrichtenübermittlung
			�   Entnahme Jahresverlust von Fr. 5 559.41 aus der Spezialfinanzierung  

des Eigenkapitals
		  – Wasserwerk
			�   Entnahme Jahresverlust von Fr. 146 624.46 aus der Spezialfinanzierung  

des Eigenkapitals
		  – Elektrizitätswerk/-Netz
			�   Einlage Jahresgewinn von Fr. 1 714.67 in die Spezialfinanzierung  

des Eigenkapitals
		  – Elektrizitätswerk/-Stromhandel
			�   Einlage Jahresgewinn von Fr. 324 521.19 in die Spezialfinanzierung  

des Eigenkapitals

Beschluss
Die Gemeindeversammlung entscheidet einstimmig:
	 a) �Die Jahresrechnungen 2023 der Werkbetriebe Amlikon-Bissegg  

(Nachrichtenübermittlung, Wasserwerk, Elektrizitätswerk/-Netz und  
Elektrizitätswerk/-Stromhandel) werden genehmigt.

	 b) Die Rechnungsergebnisse werden wie folgt verwendet:
		  – Nachrichtenübermittlung
			�   Entnahme Jahresverlust von Fr. 5 559.41 aus der Spezialfinanzierung  

des Eigenkapitals
		  – Wasserwerk
			�   Entnahme Jahresverlust von Fr. 146 624.46 aus der Spezialfinanzierung  

des Eigenkapitals
		  – Elektrizitätswerk/-Netz
			�   Einlage Jahresgewinn von Fr. 1 714.67 in die Spezialfinanzierung  

des Eigenkapitals
		  – Elektrizitätswerk/-Stromhandel
			�   Einlage Jahresgewinn von Fr. 324 521.19 in die Spezialfinanzierung  

des Eigenkapitals

397 	 1.1.2. 	 Gemeindeordnung mit Vorakten
		  4. Genehmigung der Gemeindeordnung, Ausgabe 2024, Version 1.5
Gemeindepräsident Thomas Ochs erläutert, dass die bestehende Gemeindeordnung 
der Politischen Gemeinde Amlikon-Bissegg per 01.01.2003 in Kraft gesetzt wurde. Durch 
das Alter des Reglements ist eine Überarbeitung angemessen. Der Gemeinderat hat sich 
an mehreren Sitzungen intensiv mit der neuen Gemeindeordnung auseinandergesetzt. 
Vorwiegend wurden die Begrifflichkeiten anhand der Vorgaben des Kantons erneuert. 
Zudem wurden die Beträge und Kompetenzen erhöht, im Hinblick darauf, dass die neue 
Gemeindeordnung für ca. 15 Jahre gelten wird. Eine weitere Änderung ist der Ablauf 
einer Einbürgerung. Zukünftig wird nicht mehr die Gemeindeversammlung, sondern 
der Gemeinderat über Einbürgerungsgesuche entscheiden. Zum einen hat der Bür-
gerort an Bedeutung verloren, da dieser in einer finanziellen Notlage nicht mehr zum 
Tragen kommt, sondern der Wohnort. Zum anderen darf die Gemeinde eine Einbür-
gerung nicht ohne Begründung ablehnen. Sollte die Gemeindeversammlung eine Ein-
bürgerung ablehnen, fehlt die Begründung. Zukünftig wird es so gehandhabt, dass die 
Einbürgerungswilligen während einer gewissen Frist öffentlich publiziert werden. Wäh-
rend dieser Frist kann die Bevölkerung schriftlich begründete Einwendungen gegen die 
Einbürgerung einreichen.
Eine Vorprüfung durch das kantonale Departement für Inneres und Volkswirtschaft 
(DIV) hat bereits stattgefunden. Vom 14.08.2023 bis 29.09.2023 wurde ein Mitwirkungs-
verfahren durchgeführt.
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Protokoll der 58. Gemeindeversammlung

Während der Frist sind mehrere Rückmeldungen eingegangen. Der Gemeinderat hat 
die Anliegen geprüft und nach Möglichkeit einfliessen lassen. Einzelne Forderungen 
wurden durch das DIV abgelehnt. Mit einzelnen Einwohnerinnen und Einwohnern wur-
den die Mitwirkungspunkte persönlich besprochen. Der Gemeinderat bedankt sich bei 
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, welche sich zur neuen Gemeindeordnung 
geäussert haben.
Die Aufgaben der Geschäftsprüfungskommission (GPK) bleiben unverändert. Sie prüfen 
nicht nur die Rechnungsablage sondern auch sämtliche Geschäfte. Hat der Gemeinde-
rat an einer Sitzung etwas beschlossen, prüft die GPK, ob dies auch so umgesetzt wurde. 
Dies dient auch zum Eigenschutz des Gemeinderates.

Thomas Ochs eröffnet die Diskussion.

Silvio Fischer erkundigt sich, ob der neue Ablauf bei einer Einbürgerung in anderen Ge-
meinden auch so gehandhabt wird.
Thomas Ochs bejaht diese Aussage. Bis ein Einbürgerungsgesuch zur Gemeinde kommt, 
wurden seitens Kanton bereits die meisten Anforderungen geprüft. Ein Ausschuss des 
Gemeinderates überprüft bei einem Gespräch die Integration und stellt einige Wissens-
fragen, bevor das Gesuch durch den Gemeinderat verabschiedet wird. Damit die Ge-
meinde ein Einbürgerungsgesuch ablehnen kann, muss eine Begründung vorliegen.

Die Diskussion wird nicht weiter genutzt.

Der Gemeinderat beantragt, die vorliegende Gemeindeordnung Amlikon-Bissegg  
(Ausgabe 2024, Version 1.5) zu genehmigen.

Beschluss
Die Gemeindeordnung Amlikon-Bissegg (Ausgabe 2024, Version 1.5) wird einstimmig 
genehmigt.

398 	 1.1.1. 	 Gemeindeeigene Reglemente und Vorschriften (zentral geordnet)
		  5. Änderung Feuerschutzreglement Art. 26
Gemeindepräsident Thomas Ochs teilt mit, dass die Änderung von Art. 26 des Feuer-
schutzreglements durch die Feuerschutzkommission beantragt wurde. 
Auslöser für die Änderung waren zahlreichen Fehlalarme von einer Brandmeldeanlage. 
Zudem wurde festgestellt, dass die Gewichtung der Einsätze unterschieden werden 
muss. Ein Fehlalarm einer Brandmeldeanlage wird meistens durch einen technischen 
Defekt ausgelöst und kann öfters passieren. Ein Handtaster oder eine Sprinkleranlage 
wird nur ein einem Ernstfall und bewusst ausgelöst.
Bei einem Alarm einer Brandmeldeanlage rückt nur die Ersteinsatzgruppe der Feuer-
wehr Amlikon-Bissegg (ca. 15 Personen) aus. Bei einem Alarm, ausgelöst durch Handtas-
ter oder Sprinkleranlage, wird die gesamte Feuerwehr sowie die Drehleiter vom Stütz-
punkt (ca. 80 Personen) aufgeboten.

Deshalb wird beantragt, dass Art. 26 des Feuerschutzreglements wie folgt geändert 
wird:
Art. 26a Fehlalarme Brandmeldeanlage
Kostenfolge bei Auslösung durch Fehlmanipulation / Fahrlässigkeit
– Erster Alarm kostenlos (1 mal pro Kalenderjahr)
– Zweiter Alarm und weitere: nach Aufwand

Art. 26b Fehlalarme Handtaster und Sprinkler
Kostenfolge bei Auslösung durch Fehlmanipulation / Fahrlässigkeit
– Nach Aufwand
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Die Diskussion wird eröffnet, welche jedoch nicht genutzt wird.
Der Gemeinderat beantragt, die vorliegende Änderung des Art. 26 des Feuerschutz
reglements der Gemeinde Amlikon-Bissegg zu genehmigen.

Beschluss
Die Ergänzung des Art. 26 des Feuerschutzreglements der Gemeinde Amlikon-Bissegg 
wird einstimmig genehmigt.

399 	 1.3. 	 Gemeindeversammlung
		  6. Verschiedenes und allgemeine Umfrage

Wechsel Leiterin Einwohnerdienste
Gemeindepräsident Thomas Ochs begrüsst Ilaria Mofreita Vara herzlich als neue Leiterin
Einwohnerdienste. Sie hat ihre Stelle am 15.04.2024 mit einem 60 %-Pensum angetreten 
und ist Nachfolgerin von Chantal Krucker.

Mutterschaftsurlaub Gemeindeschreiberin
Patricia Merz erwartet im Juli 2024 ihr zweites Kind und wird bis Ende Januar 2025 Urlaub 
beziehen. Vom 01.05.2024 bis 31.01.2025 wird sie durch Bete Gjoni vertreten, welche be-
fristet in einem 40 %-Pensum angestellt wurde. Thomas Ochs heisst Bete Gjoni herzlich 
willkommen.

Neubau Gemeinschaftsgrab Friedhof Leutmerken
Der Stein für das neue Gemeinschaftsgrab wurde geliefert. Es fehlt einzig noch der Ein-
satz für die Urne, dieser sollte jedoch in den nächsten Tagen montiert werden. Anfangs 
Mai trifft sich die Friedhofskommission zu einer Sitzung, damit das Datum für die Einwei-
hung des neuen Grabes festgelegt werden kann. Geplant ist, dass das Grab anlässlich 
eines ökumenischen Gottesdienstes eingeweiht wird.

Unterflurcontainer (UFC) Holzhäusern
Der UFC Holzhäusern ist gemeinsam mit der geplanten Überbauung in Holzhäusern vor-
gesehen. Sobald die Baubewilligung der geplanten Mehrfamilienhäuser in Rechtskraft 
erwachsen ist und die Bauarbeiten begonnen haben, wird die Gemeinde die Planung 
des UFC vorantreiben.

Unterflurcontainer (UFC) Wolfikon
Thomas Ochs bedankt sich beim Grundeigentümer herzlich, dass eine gute Lösung für 
den UFC in Wolfikon gefunden werden konnte. Die öffentliche Auflage ist abgeschlos-
sen und das Baugesuch wurde durch den Kanton genehmigt. Die Umsetzung des UFC 
ist diesen Sommer geplant. Die Bürgerinnen und Bürger von Wolfikon werden früh-
zeitig informiert, wann die Sacksammelstellen aufgehoben werden und der neue UFC 
in Betrieb genommen werden kann. Vorerst ist dann die Planung von weiteren UFC in 
der Gemeinde Amlikon-Bissegg abgeschlossen. Die anderen Ortsteile weisen zu wenig 
Einwohnerinnen und Einwohner auf, damit es Sinn macht, einen UFC zu realisieren.

Erhöhung Wasserpreis auf 01.01.2025
Der aktuelle Wasserpreis reicht nicht mehr, um die anfallenden Kosten im Werk Wasser 
zu decken. Deshalb ist eine Erhöhung des Wasserpreises unumgänglich. Eine Erhöhung 
des Wasserpreises ist sehr komplex. Es wurde hierfür ein Ingenieurbüro beauftragt. 
Zurzeit liegt die Erhöhung des Wasserpreises beim Preisüberwacher zur Genehmigung 
vor. Geplant ist, dass der Wasserpreis von Fr. 1.60/m3 auf neu Fr. 2.20/m3 erhöht wird. 
Die Grundgebühr wird von Fr. 120.00 auf Fr. 240.00 pro Jahr erhöht. Für eine vierköpfige 
Familie mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch verursacht dies Mehrkosten von 
jährlich ca. Fr. 300.00. Auch andere Gemeinden müssen den Wasserpreis erhöhen, da 
auch die RVM-Süd den Preis für den Wasserbezug erhöht.
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Protokoll der 58. Gemeindeversammlung

Wasserringschluss Hünikon
Momentan wird der Ortsteil Hünikon mit Wasser von Bussnang versorgt. Durch die Er-
stellung des Ringschlusses wird zukünftig auch der Ortsteil Hünikon von Amlikon her 
mit Wasser versorgt. Arbeiten wurden bereits vergeben. Die Tiefbauarbeiten wird die 
Convia Bau AG, Bürglen und die Wasserleitungen wird die Albert Lüthi AG, Thundorf 
machen. Die Umsetzung ist im Sommer / Herbst 2024 geplant. Weiter ist geplant, einen 
Teilersatz des Deckbelages der Hünikonerstrasse vorzunehmen, da die Strasse im Winter 
teilweise massiv beschädigt wurde.

Trottoir Kreuz
Der Kanton wird die Planungsarbeiten in den nächsten Wochen abschliessen. Momen-
tan müssen noch kleine Änderungen vorgenommen werden, damit die letzten Unter-
schriften noch eingeholt werden können. Die Umsetzung ist 2025 geplant. Eine Umset-
zung 2024 wäre nur möglich, wenn ein anderes kantonales Projekt, beispielsweise durch 
Einsprachen, verzögert würde.

Sanierung Dach Lagerhalle Flugplatzstrasse 14
Die Stimmberechtigten haben an der Budgetgemeindeversammlung 2024 die Sanierung 
des Daches der Lagerhalle an der Flugplatzstrasse 14 zurückgestellt, mit dem Auftrag, 
dass zuerst abgeklärt werden muss, ob gleichzeitig eine Photovoltaikanlage realisiert 
werden soll. Der Gemeinderat hat nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Es 
wird unter anderem überprüft, wie viel Eigenverbrauch die Gemeinde hat und wieviel 
in das Netz eingespeist werden kann. Zudem wird die Finanzierung überprüft. Ziel ist 
es, dass an der Budgetgemeindeversammlung den Stimmberechtigten verschiedene
Varianten vorgelegt werden können.

Gewässerraumausscheidung – Mitwirkungsverfahren
Das Mitwirkungsverfahren für die Gewässerraumausscheidung läuft vom 19.04.2024 bis 
29.05.2024. Am 29.04.2024 findet um 18.00 Uhr eine Informationsveranstaltung bei der 
Gemeindeverwaltung statt, an welcher auch Vertreter des Ingenieurbüros für Fragen zur 
Verfügung stehen werden. Interessierte können sich bei Patricia Merz noch anmelden. 
Die Rückmeldungen aus dem Mitwirkungsverfahren werden, soweit möglich, bei der 
Planung berücksichtigt. Anschliessend erfolgt die öffentliche Auflage.

Windpark Thundorf – Mitwirkungsverfahren
Das Mitwirkungsverfahren für den Windpark Thundorf läuft vom 29.04.2024 bis 
21.05.2024. Wie den Medien entnommen werden konnte, wurde der Windpark redimen-
sioniert. Die geplanten Windanlagen sind über 1.5 km von Wolfikon entfernt. Die Unter-
lagen zum Mitwirkungsverfahren sind auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet. 
Auf www.wellenbergwind.ch sind sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit dem 
neuen Windpark aufgeschaltet. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass zu einem spä-
teren Zeitpunkt geplant ist, wieder Windanlagen näher an unsere Gemeindegrenze 
zu stellen. Hierfür müsste jedoch wieder ein neues Projekt ausgearbeitet werden. Die 
Schwerlasttransporte sind voraussichtlich von Matzingen her geplant.

Ergänzung Baureglement
An der Gemeindeversammlung vom 27.04.2023 wurde die Ergänzung des Baureglements 
bezüglich Mindestabstand von Windanlagen genehmigt. Diese Ergänzung wurde an-
schliessend dem kantonalen Departement für Bau und Umwelt (DBU) zur Genehmigung 
eingereicht. Diese Ergänzung wurde vom DBU abgelehnt. Der Gemeinderat wird gegen 
diese Ablehnung Rekus beim Verwaltungsgericht einreichen.

Allgemeine Umfrage
Michael Krapf erkundigt sich, wie lange die Hünikonerstrasse im Zusammenhang mit 
der Erstellung des Wasserringschlusses gesperrt ist.
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Protokoll der 58. Gemeindeversammlung

Thomas Ochs teilt mit, dass die Detailplanung noch nicht abgeschlossen ist. Es wird 
sicher zu Sperrungen kommen. Sobald mehr bekannt ist, wird die Bevölkerung darüber 
informiert.

Die allgemeine Umfrage wird nicht weiter genutzt.

Rechtsschutz und Rügepflicht
Gestützt auf § 97 Abs. 1 Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht können Stimmberechtig-
te wegen Verletzung des Stimm- und Wahlrechtes einschliesslich Rechtsverletzungen 
bei Vorbereitung und Durchführung dieser Gemeindeversammlung Rekurs erheben. 
Vermutete Rechtsverletzungen sind unverzüglich in der Versammlung selbst zu rügen 
(§ 98 Abs. 2 Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht). Erfolgt die Rüge verspätet, kann 
nicht mehr auf den Rekurs eingetreten werden. Gemeindepräsident Thomas Ochs gibt 
den Stimmberechtigten die Möglichkeit, vermutete Rechtsverletzungen jetzt zu rügen. 
Es erfolgen keine Wortmeldungen bzw. Rügen durch die Stimmberechtigen.

Der Gemeindepräsident Thomas Ochs orientiert, dass die Budgetversammlung 2025 am 
05.12.2024 um 20.00 Uhr in der Kirche Leutmerken stattfindet. Er bedankt sich für das 
Erscheinen und schliesst damit die Gemeindeversammlung vom 25.04.2024.

Für die richtige Abfassung:

Der Gemeindepräsident: 	 Die Gemeindeschreiberin
Thomas Ochs 	 Patricia Merz

Traktandum 1
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. April 2024

Antrag des Gemeinderates zur Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversamm-
lung vom 25. April 2024.

Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. April 2024 zuzustimmen. 
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Traktanden

Traktandum 2 
Kreditantrag Sanierung Dach Lagerhalle, Flugplatzstrasse 14  
Fr. 180 000.–  (Politische Gemeinde)

Das Dach der Lagerhalle an der Flugplatzstrasse 14 in Amlikon ist dringend sanierungs-
bedürftig. Die Wellblechplatten sind verrostet und die Schrauben reissen bei starken 
Windverhältnissen aus. Das Dach würde mit Sandwichplatten neu eingedeckt, welche 
auch zusätzlich isolieren. Die neue Dacheindeckung wird so konzipiert, dass noch eine 
Solaranlage montiert werden kann. Die PV-Anlage wird separat traktandiert.

Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
dem Kreditantrag von Fr. 180 000.– für die Sanierung des Daches der Lagerhalle an der 
Flugplatzstrasse 14 zuzustimmen. 

Traktandum 3
Kreditantrag PV-Anlage (Photovoltaik) Lagerhalle, Flugplatzstrasse 14 
Fr. 200 000.– (Politische Gemeinde)

An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023 wurde die Dachsanierung der 
Lagerhalle zurückgestellt, damit geprüft werden kann, ob eine PV-Anlage sinnvoll ist 
und somit gleichzeitig mit der Dachsanierung umgesetzt werden kann. Die PV-Anlage 
würde nach dem Bau an die Werkbetriebe EW verkauft, damit der Unterhalt und das 
Betreiben der Anlage über das gebührenfinanzierte Werk erfolgt.

Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
dem Kreditantrag von Fr. 200 000.– für den Neubau der PV-Anlage auf dem Dach der 
Lagerhalle, Flugplatzstrasse 14, zuzustimmen. 

Einsicht KEEST Machbarkeitsstudie
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Traktanden

Traktandum 5
Kreditantrag Ladestationen E-Autos (2x) Lagerhalle, Flugplatzstrasse 14  
Fr. 60 000.– (Politische Gemeinde)

In Zusammenhang mit der PV-Anlage auf dem Lagerdach und der Speicherbatte-
rie könnten auf dem Parkplatz der Gemeindeverwaltung zwei Ladestationen für  
E-Autos installiert werden. Somit bestünde für die Spitex oder Gemeindeverwaltung die 
Möglichkeit, E-Autos zu laden. Am Wochenende könnten die Besucher des Segelflug-
platzes Ihre E-Autos laden. 

Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
dem Kreditantrag von Fr. 60 000.– für Ladestationen E-Autos (2x) Lagerhalle, Flugplatz-
strasse 14, zuzustimmen. 

Traktandum 4 
Kreditantrag Speicherbatterie Lagerhalle, Flugplatzstrasse 14  
Fr. 30 000.– (Politische Gemeinde)

Die Speicherbatterie wäre einerseits dazu da, um die Stromspitzen zu brechen und 
das Netz zu entlasten. Andererseits wäre die Speicherbatterie als Puffer für die E-Lade
stationen der Autos wichtig, denn wenn die Ladestationen mit der Schnellladefunktion 
betrieben werden, braucht es mehr Strom, als über die PV-Anlage bei voller Leistung 
erzeugt werden kann.

Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger, dem Kreditantrag von Fr. 30 000.– für die Speicherbatterie Lagerhalle, Flugplatz
strasse 14, zuzustimmen. 
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Traktanden

Traktandum 6  
Kreditantrag Strassensanierungen Fr. 130 000.– 
(Politische Gemeinde)

Damit die Werterhaltung unserer Gemeindestrassen weitergeführt werden kann, sind 
gemäss Zustands- und Werterhaltungsbericht im nächsten Jahr verschiedene Stras-
senabschnitte zu sanieren. Bekanntlich treten bei den Gemeindestrassen die meisten 
Schäden nach den Wintermonaten auf. Der Gemeinderat wird anfangs 2025 festlegen, 
welche Strassenabschnitte zum maximalen Gesamtbetrag von Fr. 130 000.– saniert wer-
den.

Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
dem Kreditantrag von Fr. 130 000.– für Strassensanierungen zuzustimmen. 

Traktandum 7
Kreditantrag Sanierungen Abwasser gemäss GEP Fr. 80 000.–
(Politische Gemeinde)

Damit die Werterhaltung der Abwasserrohre und Anlagen sichergestellt ist, sind 
verschiedene Abschnitte zu sanieren. Der Gemeinderat wird kurzfristig gemäss GEP 
(Genereller Entwässerungsplan) festlegen, welche Abwasserrohre und Anlagen bis zu 
einem maximalen Betrag von Fr. 80 000.– zu sanieren sind. 

Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
dem Kreditantrag von Fr. 80 000.– für Sanierungen Abwasser gemäss GEP zuzustimmen. 
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Traktanden

Traktandum 9 
Kreditantrag Sanierungen EW Fr. 300 000.– 
(Werkbetriebe)

Damit die Werterhaltung unserer EW-Leitungen gewährleistet werden kann, sind ge-
mäss Zustands- und Werterhaltungsbericht im nächsten Jahr verschiedene Leitun-
gen und Anlagen zu sanieren. Der Gemeinderat wird anfangs 2025 zusammen mit 
unserem Partner EKT AG festlegen, welche Sanierungen zum maximalen Gesamtbetrag 
von Fr.  300 000.– durchgeführt werden. Durch die immer höheren Anforderungen an 
das EW-Versorgungsnetz sowie die höheren Kosten für Arbeit und Material wurde es 
notwendig, den Betrag zu erhöhen. 

Folgenden Hauptprojekte sind geplant:
– MS Oberfeld 	 Fr.	 40 000.– 
– NS Verbindung TS Oberdorf–VK Sonnehalde 	Fr.	 40 000.– 
– VK Bänikon 	 Fr.	 32 000.– 
– VK Wilerstrasse 	 Fr.	 45 000.– 
– Allgemein 	 Fr.	 100 000.–
– Strassenbeleuchtungen 	 Fr.	 25 000.–
– Kleinprojekte 	 Fr.	 18 000.–

Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
dem Kreditantrag von Fr. 300 000.– für die Sanierungen EW zuzustimmen. 

Traktandum 8 
Kreditantrag Sanierung Wasser gemäss GWP Fr. 100 000.– 
(Werkbetriebe)

Damit die Werterhaltung unserer Wasserleitungen gemäss GWP (Generelle Wasser
versorgungsplanung) weitergeführt werden kann, sind gemäss Zustands- und Wert-
erhaltungsbericht im nächsten Jahr verschiedene Wasserleitungsabschnitte zu sanie-
ren. Der Gemeinderat wird anfangs 2025 festlegen, welche Abschnitte zum maximalen 
Gesamtbetrag von Fr. 100 000.– saniert werden.

Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
dem Kreditantrag von Fr. 100 000.– für Sanierungen Wasser gemäss GWP zuzustimmen. 
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Traktanden

Traktandum 10 
Kreditantrag Trafostation Vogelsang Fr. 200 000.– 
(Werkbetriebe)

Durch den Ausbau von Photovoltaikanlagen und durch die höheren Anforderungen an 
das EW-Versorgungsnetz muss eine neue Trafstation im Gebiet Vogelsang – Hueb er-
stellt werden. Die Trafostation ist im Bereich der Stützmauer bei der Remise von Remo 
Ackermann. Die Investition beträgt Fr. 200 000.–.

Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
dem Kreditantrag von Fr. 200 000.– für den Neubau der Trafostation Vogelsang zuzu-
stimmen.
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Erfolgsrechnung Nettoaufwand nach Funktionen Politische Gemeinde (ohne Werke)

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

E Erfolgsrechnung 4 275 160 3 876 660 4 137 060 3 972 360 4 176 942.72 4 176 942.72
Nettoergebnis 398 500 164 700

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 355 800 525 160 1 252 900 495 460 1 197 040.42 550 309.07
Nettoergebnis 830 640 757 440 646 731.35

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 475 400 108 000 368 600 111 500 383 742.17 108 808.60
VERTEIDIGUNG
Nettoergebnis 367 400 257 100 274 933.57

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 119 500 9 000 133 500 8 500 103 287.35 8 810.00
Nettoergebnis 110 500 125 000 94 477.35

4 GESUNDHEIT 311 500 57 000 304 000 57 000 331 449.25 36 692.76
Nettoergebnis 254 500 247 000 294 756.49

5 SOZIALE SICHERHEIT 801 300 313 500 846 800 427 800 715 910.93 490 288.70
Nettoergebnis 487 800 419 000 225 622.23

6 VERKEHR UND NACHRICHTEN
ÜBERMITTLUNG

538 760 132 500 509 960 132 500 509 306.05 143 833.75

Nettoergebnis 406 260 377 460 365 472.30

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 420 800 299 700 461 300 313 100 416 167.10 292 759.10
Nettoergebnis 121 100 148 200 123 408.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 142 900 166 000 149 700 172 700 141 696.70 167 592.45
Nettoergebnis 23 100 23 000 25 895.75

9 FINANZEN UND STEUERN 109 200 2 265 800 110 300 2 253 800 378 342.75 2 377 848.29
Nettoergebnis 2 156 600 2 143 500 1 999 505.54
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0210 – Finanz- und Steuerverwaltung
Im Konto «Informatik-Nutzungsaufwand» wird der Aufwand nur leicht grösser, ausgelöst durch höhere Updatekosten.

0220 – Allgemeine Dienste, übrige
Im Konto «Löhne Verwaltungs- / Betriebspersonal» steigt der Aufwand nur leicht durch den Teuerungsausgleich. 

0290 – Verwaltungsliegenschaften, übriges
Im Konto «Unterhalt Bürogebäude» ist 2025 eine grosse Fassadenrenigung eingeplant. Der Dachkranz muss dringendst gereinigt werden, weil 
sich der Schmutz bereits in die Betonelemente «einfrisst». Durch das Sichtmauerwerk ist die Reinigung zusätzlich erschwert, da das Mauerwerk 
das Wasser wie ein Schwamm «aufsaugt». Es wird die gesamte Fassade inkl. Storen, Fenster und die Tiefgarageneinfahrt gereingt und ver-
siegelt. Hierfür muss mit einem Aufwand von ca. Fr. 30 000.– gerechnet werden.

1400 – Allgemeines Rechtswesen
In dieser Kontengruppe sind die Aufwendungen für die Beiträge an die Berufsbeistandschaft der Region Märstetten von Fr. 70 000.– budgetiert. 
Aktuell ist auffällig, dass Fälle, welche durch die Berufsbeistand Region Märstetten bearbeitet werden müssen, immer komplexer werden. Die 
Fallzahlen sind aktuell stabil.

1500 – Feuerwehr
Im Konto «Anschaffung Dienstkleider» werden neue Einsatzuniformen beschafft, welche mit Fr. 90 000.– zu Buche schlagen. Wir haben diese 
bewusst in die Erfolgsrechnung genommen, damit die Kleider nicht aktiviert und abgeschrieben werden müssen.

1620 – Zivilschutz
Im Konto «Anschaffung Maschinen und Geräte» sind keine weiteren Anschaffungen geplant.

3290 – Kultur, übriges
Im kommenden Jahr werden die Bundesfeier und Jungbürgerfeier stattfinden. Die Jungbürgerfeier wird nur all zwei Jahre durchgeführt.

3320 – Massenmedien
Im Konto «Marketing» ist wieder der normale Aufwand ersichtlich.

Erfolgsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

E Erfolgsrechnung 4 275 160 3 876 660 4 137 060 3 972 360 4 176 942.72 4 176 942.72
Nettoergebnis 398 500 164 700

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 355 800 525 160 1 252 900 495 460 1 197 040.42 550 309.07
Nettoergebnis 830 640 757 440 646 731.35

0110 Legislative 35 000 35 500 30 286.15
0120 Exekutive 275 000 24 800 266 500 6 700 238 687.45 23 400.00
0210 Finanz- und Steuerverwaltung 50 000 103 000 48 000 107 500 32 752.22 97 917.17
0220 Allgemeine Dienste, übrige 783 700 188 900 737 700 172 800 740 577.78 220 466.70
0222 Bauverwaltung 11 500 30 000 11 500 30 000 12 507.20 23 450.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 200 600 178 460 153 700 178 460 142 229.62 185 075.20

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 475 400 108 000 368 600 111 500 383 742.17 108 808.60
Nettoergebnis 367 400 257 100 274 933.57

1400 Allgemeines Rechtswesen 152 500 20 500 153 500 21 500 142 071.25 19 159.55
1500 Feuerwehr 280 900 79 500 169 900 80 000 204 267.82 81 571.60
1610 Militärische Verteidigung 22 400 22 700 20 200.00
1620 Zivilschutz 19 600 8 000 22 500 10 000 17 203.10 8 077.45

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 119 500 9 000 133 500 8 500 103 287.35 8 810.00
Nettoergebnis 110 500 125 000 94 477.35

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 23 000 9 000 27 000 8 500 18 940.90 8 810.00
3290 Kultur, übriges 26 500 23 500 20 569.50
3320 Massenmedien 54 000 69 000 53 171.25
3410 Sport 7 000 7 000 4 113.00
3420 Freizeit 9 000 7 000 6 492.70

Erfolgsrechnung nach Funktionen Politische Gemeinde (ohne Werke)
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4120 – Kranken- und Pflegeheime
Die Restkostenfinanzierung für die stationäre Pflegeversorgung in Pflegeheimen ist für das Jahr 2025 leicht höher. Der durch die Gemeinden 
zu leistende Beitrag beträgt Fr. 102.60 pro Einwohner. Im Budget 2025 sind dafür Fr. 145 000.– vorgesehen.

4210 – Ambulante Krankenpflege
Der Aufwand der Spitex Mittelthurgau ist mit Fr. 150 000.– budgetiert.

5790 – Fürsorge, übriges
Die Aufwendungen an die Sozialen Dienste sind im Konto «Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände» aufgeführt.

6150 – Gemeindestrassen
Im Konto «Winterdienst» ist der Aufwand gleich geblieben, da weiterhin mit milderen Wintern gerechnet wird.

6220 – Regionalverkehr
Der Beitrag an die Postauto AG beträgt Fr. 55 000.–. Das sind Beiträge, damit das Postauto in der Gemeinde Amlikon-Bissegg an den Haltestationen 
hält. Das heisst, bei mehr Postautoverbindungen steigt auch der Betrag der Gemeinde an die Postauto AG.

Erfolgsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 GESUNDHEIT 311 500 57 000 304 000 57 000 331 449.25 36 692.76
Nettoergebnis 254 500 247 000 294 756.49

4120 Kranken- und Pflegeheime 145 000 150 000 157 067.00
4210 Ambulante Krankenpflege 157 000 57 000 144 500 57 000 165 697.65 36 692.76
4310 Alkohol- und Drogenprävention 8 500 8 500 8 236.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 500 500 300.00
4340 Lebensmittelkontrolle 500 500 148.60

5 SOZIALE SICHERHEIT 801 300 313 500 846 800 427 800 715 910.93 490 288.70
Nettoergebnis 487 800 419 000 225 622.23

5120 Prämienverbilligung 175 000 16 500 179 000 10 000 142 138.15 23 842.33
5240 Leistung an Invalide 700 700 917.60
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV 3 000 3 000 2 788.00
5350 Leistungen an Alter 13 000 11 000 8 719.00
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 26 000 7 000 1 000 7 000
5440 Jugendschutz 6 100 6 100 6 102.00
5450 Leistungen an Familien 12 300 11 300 10 815.30
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 193 000 65 000 289 000 109 800 229 751.23 186 941.47
5730 Asylwesen 194 200 72 000 159 700 78 000 92 901.55 67 361.10
5732 Asylwesen Schutzstatus S 120 000 150 000 133 000 220 000 125 645.55 209 355.80
5790 Fürsorge, übriges 61 000 56 000 98 920.55

6 VERKEHR UND NACHRICHTEN
ÜBERMITTLUNG

538 760 132 500 509 960 132 500 509 306.05 143 833.75

Nettoergebnis 406 260 377 460 365 472.30
6150 Gemeindestrassen 483 760 132 500 449 960 132 500 443 210.05 134 602.55
6220 Regionalverkehr 55 000 60 000 57 596.00
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 8 500.00 9 231.20

Erfolgsrechnung nach Funktionen Politische Gemeinde (ohne Werke)
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7201 – Abwasserbeseitigung
In der Erfolgsrechnung ist ein Gewinn von Fr. 28 100.– budgetiert, welcher dem Eigenkapital zugewiesen wird.

7301 – Abfallwirtschaft
Aus der Spezialfinanzierung muss eine Entnahme von Fr. 19 000.– getätigt werden. 

8120 – Strukturverbesserungen
Auch im kommenden Jahr sind Sanierungen der Flur- und Waldstrassen geplant. Im Budget ist hierfür ein Betrag von Fr. 50 000.– vorgesehen. 

9100 – Allgemeine Gemeindesteuern
Im Konto «Einkommens- und Vermögensteuern natürliche Personen Rechnungsjahr» wird mit einem gleichbleibenden Ertrag gerechnet 
(Steuerfuss bleibt bei 65 %).

Erfolgsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 420 800 299 700 461 300 313 100 416 167.10 292 759.10
Nettoergebnis 121 100 148 200 123 408.00

7100 Wasserversorgung 1 000 1 000
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 229 200 229 200 229 000 229 000 214 162.10 214 162.10
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 69 500 69 500 82 100 82 100 66 866.90 66 866.90
7410 Gewässerverbauungen 19 500 1 000 23 600 2 000 34 645.60 11 730.10
7710 Friedhof und Bestattung 72 100 82 000 53 593.05
7900 Raumordnung 29 500 43 600 46 899.45

8 VOLKSWIRTSCHAFT 142 900 166 000 149 700 172 700 141 696.70 167 592.45
Nettoergebnis 23 100 23 000 25 895.75

8120 Strukturverbesserungen 107 000 107 000 112 200 112 200 105 249.85 105 249.85
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 11 000 500 11 600 500 9 833.00 480.00
8200 Forstwirtschaft 5 000 500 5 000 4 848.30 1 551.15
8300 Jagd und Fischerei 19 000 14 000 20 000 14 000 20 922.80 13 969.45
8400 Tourismus 900 900 842.75
8600 Banken und Versicherungen 44 000 46 000 46 342.00

9 FINANZEN UND STEUERN 109 200 2 265 800 110 300 2 253 800 378 342.75 2 377 848.29
Nettoergebnis 2 156 600 2 143 500 1 999 505.54

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 70 000 1 747 000 70 000 1 732 000 63 722.55 1 815 497.01
9101 Sondersteuern 17 000 17 000 17 000 17 000 16 939.15 16 939.15
9300 Finanz- und Lastenausgleich 250 000 250 000 252 264.00
9500 Ertragsanteile, übrige 2 000 247 000 2 000 247 000 2 056.25 272 825.30
9610 Zinsen 20 200 4 300 21 300 7 300 16 277.45 19 937.53
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 500 500 385.30
9999 Abschluss 279 347.35

Erfolgsrechnung nach Funktionen Politische Gemeinde (ohne Werke)
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Erfolgsrechnung 
Artengliederung Zusammenzug

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG 4 275 160 3 876 660 4 137 060 3 972 360 4 176 942.72 4 176 942.72
Nettoergebnis 398 500 164 700

3 Aufwand 4 275 160 4 137 060 3 897 595.37

30 Personalaufwand 903 000 861 400 853 458.11
31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand 1 165 500 1 093 900 926 823.18
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 368 900 355 400 299 289.80
34 Finanzaufwand 20 000 20 000 15 177.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 37 800 40 900 86 126.43
36 Transferaufwand 1 462 200 1 463 600 1 367 452.65
37 Durchlaufende Beiträge 8 000 10 000 8 000.00
39 Interne Verrechnungen 309 760 291 860 341 267.75

4 Ertrag 3 876 660 3 972 360 4 176 942.72

40 Fiskalertrag 1 869 000 1 854 000 1 935 789.16
41 Regalien und Konzessionen 14 000 14 000 13 969.45
42 Entgelte 576 400 585 100 685 300.53
43 Verschiedene Erträge 500 500 639.28
44 Finanzertrag 128 000 128 000 144 942.53
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung 19 000 29 900
46 Transferertrag 952 000 1 059 000 1 047 034.02
47 Durchlaufende Beiträge 8 000 10 000 8 000.00
49 Interne Verrechnungen 309 760 291 860 341 267.75

9 Abschlusskonten 279 347.35

90 Abschluss Erfolgsrechnung 279 347.35

Erfolgsrechnung nach Artengliederung Politische Gemeinde (ohne Werke)

20



0290 – Verwaltungsliegenschaft, übriges
Das Dach bei der Lagerhalle (Flugplatzstrasse 14) ist durchgerostet. Das Blechdach ist über 30 Jahre alt und muss ersetzt werden. Das Dach 
wird mit isolierten Sandwich-Paneelen belegt. Zudem besteht auf dem neuen Dach die Möglichkeit, eine Solaranlage zu installieren. Für das 
neue Dach ist eine Investition von Fr. 180 000.– notwendig. 
Für die PV-Anlage auf dem Dach der Lagerhalle muss eine Investition von Fr. 200 000.– getätigt werden. Für eine Speicherbatterie zum Brechen 
der Stromspitzen müssen ebenfalls 30 000.– investiert werden. Sollten noch Ladestationen für E-Autos installiert werden, schlagen diese noch-
mals mit Fr. 60 000.– zu Buche.

6150 – Gemeindestrassen
Für die allgemeinen Strassensanierungen gemäss Zustandsbericht muss mit Investitionen von Fr. 130 000.– gerechnet werden.

Investitionsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

I Investitionsrechnung 680 000 670 000 1 231 212.06 1 231 212.06
Nettoergebnis 680 000 670 000

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 470 000 210 000
Nettoergebnis 470 000 210 000

02 Allgemeine Dienste 470 000 210 000
Nettoergebnis 470 000 210 000

029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 470 000 210 000

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 470 000 210 000
5040.03 Dach Lagerhalle 180 000 160 000
5040.04 PV-Anlage Lagerhalle 200 000
5040.20 Schliessanlage Gemeindehaus GV 2023/50 50 000
5040.21 Speicherbatterie 30 000
5040.22 Ladestation E-Autos 60 000

6 VERKEHR UND NACHRICHTEN
ÜBERMITTLUNG

130 000 280 000 533 729.13

Nettoergebnis 130 000 280 000 533 729.13

61 Strassenverkehr 130 000 280 000 533 729.13
Nettoergebnis 130 000 280 000 533 729.13

615 Gemeindestrassen 130 000 280 000 533 729.13

6150 Gemeindestrassen 130 000 280 000 533 729.13
5010.32 Ausbau Wilerstrasse Amlikon

GV 07.12.2017 / CHF 370 000
138 437.65

5010.35 Sanierung Gemeindestrassen 130 000 130 000 302 046.30
GV 2023/130'

5010.36 Sanierung Hünikonerstrasse 100 000
GV 2023/100'

5010.37 Trottoir Kreuz GV 2023/50' 50 000
5040.03 Salzsilo GV 2022/90' 93 245.18

Investitionsrechnung Politische Gemeinde (ohne Werke)
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Investitionsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 80 000 180 000 90 268.93 39 000.00
Nettoergebnis 80 000 180 000 51 268.93

72 Abwasserbeseitigung 80 000 80 000 31 846.62 39 000.00
Nettoergebnis 80 000 80 000 7 153.38

720 Abwasserbeseitigung 80 000 80 000 31 846.62 39 000.00

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 80 000 80 000 31 846.62 39 000.00
5030.21 Sanierungen gemäss GEP 2023/80’ 80 000 80 000 31 846.62
6370.00 Anschlussgebühren Abwasser 39 000.00

73 Abfallwirtschaft 100 000 17 763.46
Nettoergebnis 100 000 17 763.46

730 Abfallwirtschaft 100 000 17 763.46

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 100 000 17 763.46
5090.09 Sanierungen belastete Standorte GV 2023/100’ 100 000 17 763.46

77 Übriger Umweltschutz 40 658.85
Nettoergebnis 40 658.85

771 Friedhof und Bestattung 40 658.85

7710 Friedhof und Bestattung 40 658.85
5090.07 Gemeinschaftsgrab GV 2022/50’  40 658.85

8 VOLKSWIRTSCHAFT 438 214.00 130 000.00
Nettoergebnis 308 214.00

81 Landwirtschaft 438 214.00 130 000.00
Nettoergebnis 308 214.00

812 Strukturverbesserungen 438 214.00 130 000.00

8120 Strukturverbesserungen 438 214.00 130 000.00
5090.08 Flurstrassen PWI GV 2022/600’ 438 214.00
6310.11 Staatsbeiträge Flurstrassen PWI GV 2022/288’ 130 000.00

Investitionsrechnung Politische Gemeinde (ohne Werke)

7201 – Abwasserbeseitigung
Das durch den Kanton genehmigte GEP (Generelle Entwässerungsplanung) gibt dem Gemeinderat vor, wieviel jährlich in den Unterhalt und 
die Werterhaltung des gesamten Kanalisationswerkes investiert werden soll. Im Budget 2025 ist hierfür ein Betrag von Fr. 80 000.– vorgesehen.
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Investitionsrechnung Politische Gemeinde (ohne Werke)

Investitionsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9 FINANZEN 169 000.00 1 062 212.06
Nettoergebnis 893 212.06

99 Nicht aufgeteilte Posten 169 000.00 1 062 212.06
Nettoergebnis 893 212.06

999 Abschluss 169 000.00 1 062 212.06

9999 Abschluss 169 000.00 1 062 212.06
5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt 130 000.00
5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung 39 000.00
6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 1 012 601.98
6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 31 846.62
6900.03 Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft 17 763.46

Empfehlung und Antrag des Gemeinderates zum Budget 2025 (ohne Werke)

Steuerfuss:
Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Steuerfuss bei 65 % zu 
belassen. Bei einem Steuerfuss von 65 % resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 398 500.–. 

Antrag:
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Budget 2025 der 
Politischen Gemeinde Amlikon-Bissegg mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 398 500.– und dem Steuerfuss von 
65 % zuzustimmen. 
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Erfolgsrechnung Zusammenzug

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung 56 000 56 000 51 000 51 000 45 214.17 45 214.17

6 VERKEHR UND  
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

56 000 56 000 51 000 51 000 45 214.17 45 214.17

64 Nachrichtenübermittlung 56 000 56 000 51 000 51 000 45 214.17 45 214.17

640 Nachrichtenübermittlung 56 000 56 000 51 000 51 000 45 214.17 45 214.17

6400 Nachrichtenübermittlung 56 000 56 000 51 000 51 000 45 214.17 45 214.17

6400 Nachrichtenübermittlung 56 000 56 000 51 000 51 000 45 214.17 45 214.17
3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500 500 2 024.23
3120.02 Stromankauf 1 000 1 000 808.32
3130.00 Dienstleistungen Dritter 4 000 2 000 3 602.65
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 500 500 576.23
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6 000 6 000 5 336.99
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz 10 000 10 000 13 679.85
3151.80 Unterhalt Maschinen, Geräte 1 000 1 000 677.48
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige 10 700 10 900 12 000.00

Tiefbauten VV spezialfinanzierte 
Gemeindebetriebe

3401.01 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlich- 12 000 10 500 6 508.42
keiten Werkbetriebe

3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen des EK 10 300 8 600
4240.01 Allg. Benützungsgebühren 26 000 26 000 39 654.76
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 5 559.41
4980.00 Interne Übertragungen 30 000 25 000

Erfolgsrechnung Werkbetrieb Nachrichtenübermittlung

6400 – Nachrichtenübermittlung
Weiterhin werden Nacherschliessungen bei Neu- und Umbauten stattfinden. In dieser Kostenstelle resultiert in der Erfolgsrechnung nach 
Abzug aller Auslagen inkl. Zins und Abschreibungen ein Ertragsüberschuss von Fr. 10 300.–, welcher dem Eigenkapital zugewiesen werden 
kann.
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Investitionsrechnung Werkbetrieb Nachrichtenübermittlung

Investitionsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

I Investitionsrechnung 2 361.61 35 500.00
Nettoergebnis 33 138.39

6 VERKEHR UND NACHRICHTEN
ÜBERMITTLUNG

2 361.61 35 500.00

Nettoergebnis 33 138.39

64 Nachrichtenübermittlung 2 361.61 35 500.00
Nettoergebnis 33 138.39

640 Nachrichtenübermittlung 2 361.61 35 500.00

6400 Nachrichtenübermittlung 2 361.61 35 500.00
5030.50 Erschliessungen 2 361.61
6370.01 Anschlussgebühren Kommunikation 35 500.00
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Erfolgsrechnung Werkbetrieb Wasser

Erfolgsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

E Erfolgsrechnung 400 200 400 200 359 100 359 100 454 231.24 454 231.24

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 400 200 400 200 359 100 359 100 454 231.24 454 231.24

71 Wasserversorgung 400 200 400 200 359 100 359 100 454 231.24 454 231.24

710 Wasserversorgung 400 200 400 200 359 100 359 100 454 231.24 454 231.24

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 400 200 400 200 359 100 359 100 454 231.24 454 231.24

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 400 200 400 200 359 100 359 100 454 231.24 454 231.24
3101.81 Wasserankauf 85 000 70 000 50 563.07
3111.02 Anschaffung Wasserzähler 4 000 4 000
3120.02 Stromankauf 2 500 2 500 1 838.02
3130.00 Dienstleistungen Dritter 22 700 21 400 40 222.79
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 500 500 37.70
3130.02 Porto 600 600 520.69
3130.03 Kontospesen 500 500 200.55
3130.04 Betreibungskosten 500 500 96.45
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 700 700 509.10
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, 2 000 4 000

Fachexperten etc.
3132.06 Trinkwasseruntersuch 4 500 4 500 2 633.34
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4 000 4 000 3 165.60
3134.30 Gebäudeversicherungsprämie 1 100 1 100 1 080.45
3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, 5 000 5 000 4 699.12

Quellfassungen
3143.03 Unterhalt Leitungsnetz 30 000 30 000 132 733.76
3151.10 Unterhalt Zähler 1 000 1 000 28 215.05
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3 000 3 000 11 013.27
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbau- 174 500 165 300 145 200.00

ten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe
3401.01 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlich- 15 000 10 300 9 402.28

keiten Werkbetriebe
3406.01 Verzinsung langfristige Finanzverbindlich- 20 000 7 100 5 000.00

keiten Werkbetriebe
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeinde- 1 000 1 000

zweckverbände
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitions- 22 100 22 100 17 100.00

beiträge an Gemeinden und Gemeinde-
zweckverbände

4240.20 Grundgebühren 82 000 60 000 63 280.90
4240.21 Zählermieten 12 500 12 500 12 680.19
4240.43 Mengengebühr Wasser 260 000 200 000 211 514.64
4260.00 Rückerstattungen Dritter 1 000 1 000
4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 131.05
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 24 700 65 600 146 624.46
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeinde- 20 000 20 000 20 000.00

zweckverbänden

7101 – Wasserwerk
In der Erfolgsrechnung 2025 rechnet der Gemeinderat mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 24 700.–. Durch die hohen Entnahmen aus der 
Spezialfinanzierung ist diese aufgebraucht und es resultiert ein Fehlbetrag. Damit die Spezialfinanzierung (Eigenkapital) wieder aufgebaut 
und stabilisiert werden kann, muss der Wassertarif per 01.01.2025 angepasst werden. Der Preisüberwacher hat dieser Tariferhöhung zuge-
stimmt.
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Investitionsrechnung Werkbetrieb Wasser

Investitionsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

I Investitionsrechnung 100 000 590 000 294 523.95 139 988.30
Nettoergebnis 100 000 590 000 154 535.65

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 100 000 590 000 294 523.95 139 988.30
Nettoergebnis 100 000 590 000 154 535.65

71 Wasserversorgung 100 000 590 000 294 523.95 139 988.30
Nettoergebnis 100 000 590 000 154 535.65

710 Wasserversorgung 100 000 590 000 294 523.95 139 988.30

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 100 000 590 000 294 523.95 139 988.30
5030.32 Sanierung Wilerstrasse Amlikon 201 790.11

GV 07.12.2017 / CHF 800 000
5030.33 Ringschluss Hünikon GV 2023/360’ 360 000
5030.34 Wasserleitung Trottoir Kreuz GV 2023/150’ 150 000
5030.36 Sanierung gemäss GWP GV 2023/80’ 100 000 80 000 51 271.96
5030.50 Erschliessungen 4 359.93
5620.03 Investitionsbeiträge RVM GV 2022/250’ 37 101.95
6310.31 Beiträge Gebäudeversicherung 109 988.30
6370.01 Anschlussgebühren Wasser 30 000.00

7101 – Wasserwerk
Für das kommende Jahr sind verschiedene kleinere Sanierungen am Leitungsnetz geplant. Es gilt, einige marode Leitungsstücke zu ersetzen. 
Für diese Sanierungen ist im Budget 2025 ein Betrag von Fr. 100 000.– vorgesehen. 
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Erfolgsrechnung Werkbetrieb Elektrizitätswerk/-netz

Erfolgsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

E Erfolgsrechnung 1 103 200 1 103 200 1 138 200 1 138 200 970 210.61 970 210.61

8 VOLKSWIRTSCHAFT 1 103 200 1 103 200 1 138 200 1 138 200 970 210.61 970 210.61

87 Brennstoffe und Energie 1 103 200 1 103 200 1 138 200 1 138 200 970 210.61 970 210.61

871 Elektrizität 1 103 200 1 103 200 1 138 200 1 138 200 970 210.61 970 210.61

8711 Elektritizätswerk /-netz (Gemeindebetrieb) 1 103 200 1 103 200 1 138 200 1 138 200 970 210.61 970 210.61

8711 Elektrizitätswerk /-netz (GdeBetrieb) 1 103 200 1 103 200 1 138 200 1 138 200 970 210.61 970 210.61

3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an 1 500
Behörden und Kommissionen

3101.13 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 44 000 61 000 35 358.96
3101.14 Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung 182 000 185 000 177 591.69

(KEV)
3101.17 Stromreserve des Bundes 19 000 97 000
3111.04 Anschaffung Stromzähler 2 000
3120.10 Netznutzung Vorlieferant EKT 268 000 261 000 247 900.94
3130.00 Dienstleistungen Dritter 48 100 35 000 45 629.48
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 500 37.65
3130.02 Porto 600 600 530.95
3130.03 Kontospesen 500 400 200.70
3130.04 Betreibungskosten 500 200 275.20
3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 800 600 800.00
3130.41 Netzpreiskalkulation 16 000 16 000 15 837.47
3130.44 Hoheitliche Kontrollen 29 000 50 000 25 520.01
3130.50 Messdienstleistungen 51 000 62 000 50 573.12
3131.00 Planung und Projektierung Dritter 20 000 5 000 19 414.33
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, 

Fachexperten etc.
2 500 2 556.26

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2 000 5 700 60.00
3134.30 Gebäudeversicherungsprämie 600 600 585.90
3143.11 Unterhalt Niederspannungsnetz (NE7) 82 000 15 000 76 234.59
3143.12 Unterhalt Mittelspannungsnetz (NE5) 23 000 15 000 37 230.54
3144.09 Unterhalt Mess- und Trafostationen 32 000 45 000 28 587.23
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Erfolgsrechnung Werkbetrieb Elektrizitätswerk/-netz

Erfolgsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3151.10 Unterhalt Zähler 11 000 20 000 6 094.73
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4 500 4 500 1 985.98
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbau- 131 700 132 700 127 700.00

ten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 8 300 7 500 4 400.00

spezialfinanzierte Gemeindebetriebe
3401.01 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlich- 11 000 11 000 9 208.67

keiten Werkbetriebe
3406.01 Verzinsung langfristige Finanzverbindlich- 9 300 9 300 9 300.00

keiten Werkbetriebe
3501.00 Einlagen in Fonds des FK 39 000 41 000 44 881.54
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen des EK 9 300 13 600 1 714.67
3980.00 Interne Uebertragungen 55 000 42 000
4240.17 Stromreserve des Bundes 18 000 97 000
4240.51 Netznutzung Haushalte 535 000 501 000 465 167.15
4240.52 Netznutzung Gewerbe 1 58 000 41 000 58 604.92
4240.53 Netznutzung Gewerbe 2 84 000 67 000 26 131.95
4240.54 Netznutzung Temporäranschlüsse/ 5 000 18 500 5 765.98

Bauanschlüsse
4240.55 Netznutzung Strassenbeleuchtung 6 000 7 000 5 999.33
4240.56 Netznutzung Mittelspannung 124 000 117 000 107 840.06
4240.57 Netznutzung SDL 43 000 61 000 38 528.66
4240.58 Netznutzung KEV 181 000 185 000 206 423.29
4240.59 Netznutzung Konzessionsabgabe 39 000 41 000 44 881.54
4260.00 Rückerstattungen Dritter 10 000 2 500 10 717.93
4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 200 200 149.80

8711 – Elektrizitätswerk Netz
Es resultiert in der Erfolgsrechnung für das kommende Jahr ein Ertragsüberschuss von Fr. 9 300.–, welcher dem Eigenkapital zugewiesen 
werden kann.

29



Erfolgsrechnung Werkbetrieb Elektrizitätswerk – Stromhandel

Erfolgsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

E Erfolgsrechnung 1 518 200 1 518 200 1 076 700 1 076 700 1 050 568.32 1 050 568.32

8 VOLKSWIRTSCHAFT 1 518 200 1 518 200 1 076 700 1 076 700 1 050 568.32 1 050 568.32

87 Brennstoffe und Energie 1 518 200 1 518 200 1 076 700 1 076 700 1 050 568.32 1 050 568.32

871 Elektrizität 1 518 200 1 518 200 1 076 700 1 076 700 1 050 568.32 1 050 568.32

8712 Elektrizitätswerk – Stromhandel / Übriges 1 518 200 1 518 200 1 076 700 1 076 700 1 050 568.32 1 050 568.32

8712 Elektrizitätswerk – Stromhandel / Übriges 1 518 200 1 518 200 1 076 700 1 076 700 1 050 568.32 1 050 568.32
3101.09 Stromankauf 1 143 000 775 000 419 309.98
3101.10 Stromankauf Naturstrom (EKT) 87 000 105 000 89 174.80
3101.11 Stromankauf heimische Produkte PV 242 000 118 000 137 239.95
3101.12 Stromankauf aus Zertifikaten 23 000 33 000 59 403.46
3130.00 Dienstleistungen Dritter 18 100 38 000 17 864.34
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten 500 37.65
3130.02 Porto 600 600 541.05
3130.03 Kontospesen 500 400 200.70
3130.04 Betreibungskosten 500 200 275.20
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3 000 3 000 2 000.00
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen des EK 3 500 324 521.19
4250.61 Stromverkauf Haushalte 658 000 635 000 532 291.54
4250.62 Stromverkauf Gewerbe 1 71 000 51 000 57 938.36
4250.63 Stromverkauf Gewebe 2 127 000 102 000 152 797.26
4250.64 Stromverkauf Temporäranschlüsse 2 500 9 000 2 318.96
4250.65 Stromverkauf Strassenbeleuchtung 6 000 7 000 4 950.08
4250.66 Stromverkauf Mittelspannung 148 203.73
4250.67 Stromverkauf Marktkunden 170 000 184 000
4250.71 Thurgauer Naturstrom 36 000 38 500 92 515.08
4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 200 200 149.85
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 23 000 33 000 59 403.46
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 399 500
4980.00 Interne Uebertragungen 25 000 17 000

8712 – Elektrizitätswerk Stromhandel/Übriges
Hier wird in der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 399 500.– gerechnet. Da in dieser Spezialfianzierung sehr viele Rück-
lagen vorhanden sind, wurde auf Empfehlung der GPK bewusst eine grössere Entnahme aus der Spezialfianzierung geplant.
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8711 – Elektrizitätswerk Netz
Durch den dem Gemeinderat vorliegenden Unterhalt- und Werterhaltungsplan wird aufgezeigt, welcher Betrag jährlich eingesetzt werden 
soll. Für das kommende Jahr sind im Budget Fr. 300 000.– vorgesehen. Zudem muss eine neue Trafostation im Gebiet Vogelsang realisiert  
werden. Für die Trafostation muss mit einer Investition von Fr. 200 000.– gerechnet werden

Investitionsrechnung Werkbetrieb Elektrizitätswerk/-netz

Antrag des Gemeinderates zum Budget 2025 Werkbetriebe

Antrag:
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dem Budget 2025 der 
Werkbetriebe Amlikon-Bissegg zuzustimmen. 

Investitionsrechnung

Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

I Investitionsrechnung 500 000 260 000 152 156.40 56 861.79
Nettoergebnis 500 000 260 000 95 294.61

8 VOLKSWIRTSCHAFT 500 000 260 000 152 156.40 56 861.79
Nettoergebnis 500 000 260 000 95 294.61

87 Brennstoffe und Energie 500 000 260 000 152 156.40 56 861.79
Nettoergebnis 500 000 260 000 95 294.61

871 Elektrizität 500 000 260 000 152 156.40 56 861.79

8711 Elektritizätswerk /-netz (Gemeindebetrieb) 500 000 260 000 152 156.40 56 861.79
5030.05 diverses EW GV 2023/150' 300 000 150 000 102 863.51
5030.50 Erschliessungen 33 792.89
5040.28 Trafo Kreuz GV 2020/30' 15 500.00
5040.30 Schaltkabine Leutmerken GV 2023/110' 110 000
5040.31 Trafo Vogelsang 200 000
6370.01 Anschlussgebühren EW 56 861.79
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Finanzkennzahlen
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Finanzkennzahlen

Selbstfi nanzierungsgrad in %

Selbstfi nanzierungsanteil in %

Finanzkennzahlen 

Steuerkraft pro Einwohner in 100% 

 
 
 
Selbstfinanzierungsgrad in % 

 
Beurteilung: unter 70 % grosse Neuverschuldung 
 70 – 100 % volkswirtschaftlich verantwortbare Verschuldung  
 über 100 % langfristig anzustreben 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

43.4

87.1

27

180.8

51.5

177.1

337.5

605.8

343.5

210.3

64.7

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1502 1565
1729 1718 1696

1803 1830
1911 2033 1967 1890

Finanzkennzahlen 

Selbstfinanzierungsanteil in % 

 
Beurteilung: 0 % nicht vorhanden 
 0 - 10 % schwach 
 10 - 20 % mittel 
 über 20% gut 
 
 
Zinsbelastungsanteil in % 

 
Beurteilung: 0 % keine Verschuldung 
 0 - 2 % kleine Verschuldung / erträglich 
 2 - 5 % mittlere Verschuldung / hoch 
 5 - 10 % grosse Verschuldung / sehr hoch 
 über 10% Überschuldung / kritisch 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

33.9

21.7

13.5

6.6

15 15.5

20
22.4

29.7

16.9

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0.2

-2.4

-4.1

1.1 0.9 0.8 0.7
0.6 0.5 0.3 0.1

Finanzkennzahlen 

Selbstfinanzierungsanteil in % 

 
Beurteilung: 0 % nicht vorhanden 
 0 - 10 % schwach 
 10 - 20 % mittel 
 über 20% gut 
 
 
Zinsbelastungsanteil in % 

 
Beurteilung: 0 % keine Verschuldung 
 0 - 2 % kleine Verschuldung / erträglich 
 2 - 5 % mittlere Verschuldung / hoch 
 5 - 10 % grosse Verschuldung / sehr hoch 
 über 10% Überschuldung / kritisch 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

33.9

21.7

13.5

6.6

15 15.5

20
22.4

29.7

16.9

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0.2

-2.4

-4.1

1.1 0.9 0.8 0.7
0.6 0.5 0.3 0.1

Zinsbelastungsanteil in %

Finanzkennzahlen 

Steuerkraft pro Einwohner in 100% 

 
 
 
Selbstfinanzierungsgrad in % 

 
Beurteilung: unter 70 % grosse Neuverschuldung 
 70 – 100 % volkswirtschaftlich verantwortbare Verschuldung  
 über 100 % langfristig anzustreben 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

45.1 43.4
87.1

27

180.8

51.5

177.1

337.5

605.8

343.5

210.3

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1400

1502 1565
1729 1718 1696 1803 1830

1911 2033 1967

Finanzkennzahlen 

Selbstfinanzierungsanteil in % 

 
Beurteilung: 0 % nicht vorhanden 
 0 - 10 % schwach 
 10 - 20 % mittel 
 über 20% gut 
 
 
Zinsbelastungsanteil in % 

 
Beurteilung: 0 % keine Verschuldung 
 0 - 2 % kleine Verschuldung / erträglich 
 2 - 5 % mittlere Verschuldung / hoch 
 5 - 10 % grosse Verschuldung / sehr hoch 
 über 10% Überschuldung / kritisch 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

18.3 17.3

33.9

21.7

13.5

6.6

15 15.5

20
22.4

29.7

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

-1

0.2

-2.4

-4.1

1.1 0.9 0.8
0.7 0.6 0.5 0.3

Finanzkennzahlen 

Selbstfinanzierungsanteil in % 

 
Beurteilung: 0 % nicht vorhanden 
 0 - 10 % schwach 
 10 - 20 % mittel 
 über 20% gut 
 
 
Zinsbelastungsanteil in % 

 
Beurteilung: 0 % keine Verschuldung 
 0 - 2 % kleine Verschuldung / erträglich 
 2 - 5 % mittlere Verschuldung / hoch 
 5 - 10 % grosse Verschuldung / sehr hoch 
 über 10% Überschuldung / kritisch 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

18.3 17.3

33.9

21.7

13.5

6.6

15 15.5

20
22.4

29.7

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

-1

0.2

-2.4

-4.1

1.1 0.9 0.8
0.7 0.6 0.5 0.3

33



Finanzkennzahlen
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Finanzkennzahlen
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Finanzkennzahlen Finanz- und Investitionsplan 2025 – 2029 (ohne Werke)

Kenngrösse 2025 2026 2027 2028 2029

Nettoverschuldungsquotient (%) 160.78 170.14 180.35 190.71 201.29

Selbstfinanzierungsgrad (%) 1.59 3.33 – 6.24 – 10.14 – 14.67

Zinsbelastungsanteil (%) – 3.05 – 3.03 – 2.63 – 2.53 – 2.42

Nettoschuld in Franken pro 
Einwohner 2 070 2 218 2 381 2 550 2 726

Selbstfinanzierungsanteil (%) 0.33 0.20 – 0.36 – 0.58 – 0.82

Kapitaldienstanteil (%) 8.00 4.92 5.08 5.23 5.41

Bruttoverschuldungsanteil (%) 129.34 133.25 137.60 142.01 146.52

Investitionsanteil (%) 15.95 5.10 5.01 4.94 4.86

Massgebliches Eigenkapital  
pro Einwohner (Fr. ) 2 420 2 164 1 891 1 607 1 311

Beurteilung

Nettoverschuldungsquotient	 < 100 %	 gut
	 100–150 %	 genügend
	 > 150 %	 schlecht

Selbstfinanzierungsgrad	 unter 70 %	 grosse Neuverschuldung
	 70–100 % 	� volkswirtschaftlich verantwortbare Verschuldung
	 über 100 %	 langfristig anzustreben

Zinsbelastungsanteil	 0 %	 keine Verschuldung
	 0–2 %	 kleine Verschuldung / erträglich
	 2–5 %	 mittlere Verschuldung / hoch
	 5–10 %	 grosse Verschuldung / sehr hoch
	 über 10 %	 Überschuldung / kritisch

Nettoschuld in Franken 	 eine Verschuldung von Fr. 5000.– pro Einwohner/in ist als sehr gross  
	 einzustufen

Selbstfinanzierungsanteil	 0 %	 nicht vorhanden
	 0–10 %	 schwach
	 10–20 %	 mittel
	 über 20 %	 gut

Kapitaldienstanteil	 0–5 %	 klein
	 5–15 %	 tragbar
	 15–25 %	 hoch bis sehr hoch
	 über 25 %	 kaum noch tragbar

Bruttoverschuldungsanteil	 < 50 %	 sehr hoch
	 50–150 %	 gut
	 100–150 %	 mittel
	 150–200 %	 schlecht
	 > 200 %	 kritisch

Investitionsanteil	 unter 10 %	 schwache Investitionstätigkeit
	 10–20 %	 mittlere Investitionstätigkeit
	 20–30 %	 starke Investitionstätigkeit 
	 über 30 %	 sehr starke Investitionstätigkeit
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Kenngrösse 2025 2026 2027 2028 2029

Zinsbelastungsanteil (%) 46.15 46.21 46.27 45.96 46.01

Nettoschuld in Franken  
pro Einwohner 312 297 281 266 251

Selbstfinanzierungsanteil (%) 80.77 79.17 77.24 75.74 74.28

Kapitaldienstanteil (%) 87.31 89.39 88.06 87.87 86.59

Beurteilung

Zinsbelastungsanteil	 0 %	 keine Verschuldung
	 0–2 %	 kleine Verschuldung / erträglich
	 2–5 %	 mittlere Verschuldung / hoch
	 5–10 %	 grosse Verschuldung / sehr hoch
	 über 10 %	 Überschuldung / kritisch

Nettoschuld in Franken	 eine Verschuldung von Fr. 5000.– pro Einwohner/in ist als sehr gross  
pro Einwohner	 einzustufen

Selbstfinanzierungsanteil	 0 %	 nicht vorhanden
	 0–10 %	 schwach
	 10–20 %	 mittel
	 über 20 %	 gut

Kapitaldienstanteil	 0–5 %	 klein
	 5–15 %	 tragbar
	 15–25 %	 hoch bis sehr hoch
	 über 25 %	 kaum noch tragbar

Finanzkennzahlen Finanz- und Investitionsplan 2025 – 2029  
Werkbetrieb Nachrichtenübermittlung
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Kenngrösse 2025 2026 2027 2028 2029

Selbstfinanzierungsgrad (%) 57.30 116.67 115.93 49.37 171.80

Zinsbelastungsanteil (%) 9.32 9.30 9.41 9.49 9.57

Nettoschuld in Franken  
pro Einwohner 1 683 1 665 1 648 1 777 1 725

Selbstfinanzierungsanteil (%) 45.78 45.86 45.32 44.80 44.30

Kapitaldienstanteil (%) 61.68 20.47 21.29 21.83 23.65

Bruttoverschuldungsanteil (%) 614.17 597.81 588.30 631.20 609.26

Investitionsanteil (%) 59.57 42.06 41.69 62.18 31.65

Beurteilung

Selbstfinanzierungsgrad	 unter 70 %	 grosse Neuverschuldung
	 70–100 % 	� volkswirtschaftlich verantwortbare Verschuldung
	 über 100 %	 langfristig anzustreben

Zinsbelastungsanteil	 0 %	 keine Verschuldung
	 0–2 %	 kleine Verschuldung / erträglich
	 2–5 %	 mittlere Verschuldung / hoch
	 5–10 %	 grosse Verschuldung / sehr hoch
	 über 10 %	 Überschuldung / kritisch

Nettoschuld in Franken	 eine Verschuldung von Fr. 5000.– pro Einwohner/in ist als sehr gross  
pro Einwohner	 einzustufen

Selbstfinanzierungsanteil	 0 %	 nicht vorhanden
	 0–10 %	 schwach
	 10–20 %	 mittel
	 über 20 %	 gut

Kapitaldienstanteil	 0–5 %	 klein
	 5–15 %	 tragbar
	 15–25 %	 hoch bis sehr hoch
	 über 25 %	 kaum noch tragbar

Bruttoverschuldungsanteil	 < 50 %	 sehr hoch
	 50–150 %	 gut
	 100–150 %	 mittel
	 150–200 %	 schlecht
	 > 200 %	 kritisch

Investitionsanteil	 unter 10 %	 schwache Investitionstätigkeit
	 10–20 %	 mittlere Investitionstätigkeit
	 20–30 %	 starke Investitionstätigkeit
	 über 30 %	 sehr starke Investitionstätigkeit

Finanzkennzahlen Finanz- und Investitionsplan 2025 – 2029  
Werkbetrieb Wasser

38



Finanzkennzahlen Finanz- und Investitionsplan 2025 – 2029  
Werkbetrieb Elektrizitätswerk/-netz

Kenngrösse 2025 2026 2027 2028 2029

Selbstfinanzierungsgrad (%) – 32.08 – 175.07 – 181.07 – 188.20 – 195.33

Zinsbelastungsanteil (%) 0.92 2.03 2.25 2.54 2.82

Nettoschuld in Franken  
pro Einwohner 2 211 2 512 2 820 3 135 3 459

Selbstfinanzierungsanteil (%) – 10.66 – 11.73 – 11.95 – 12.24 – 12.52

Kapitaldienstanteil (%) 7.30 5.65 5.95 6.31 6.67

Bruttoverschuldungsanteil (%) 196.20 208.84 222.39 244.68 256.10

Investitionsanteil (%) 23.08 5.67 5.58 5.49 5.40

Beurteilung

Selbstfinanzierungsgrad	 unter 70 %	 grosse Neuverschuldung
	 70–100 % 	� volkswirtschaftlich verantwortbare Verschuldung
	 über 100 %	 langfristig anzustreben

Zinsbelastungsanteil	 0 %	 keine Verschuldung
	 0–2 %	 kleine Verschuldung / erträglich
	 2–5 %	 mittlere Verschuldung / hoch
	 5–10 %	 grosse Verschuldung / sehr hoch
	 über 10 %	 Überschuldung / kritisch

Nettoschuld in Franken	 eine Verschuldung von Fr. 5000.– pro Einwohner/in ist als sehr gross  
pro Einwohner	 einzustufen

Selbstfinanzierungsanteil	 0 %	 nicht vorhanden
	 0–10 %	 schwach
	 10–20 %	 mittel
	 über 20 %	 gut

Kapitaldienstanteil	 0–5 %	 klein
	 5–15 %	 tragbar
	 15–25 %	 hoch bis sehr hoch
	 über 25 %	 kaum noch tragbar

Bruttoverschuldungsanteil	 < 50 %	 sehr hoch
	 50–150 %	 gut
	 100–150 %	 mittel
	 150–200 %	 schlecht
	 > 200 %	 kritisch

Investitionsanteil	 unter 10 %	 schwache Investitionstätigkeit
	 10–20 %	 mittlere Investitionstätigkeit
	 20–30 %	 starke Investitionstätigkeit 
	 über 30 %	 sehr starke Investitionstätigkeit
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Reglement Wasserversorgung 

Traktandum 13 
Reglement Wasserversorgung Streichung Art. 62 Abs. 2  
Benutzungsgebühr

Gemäss Preisüberwacher wurde der Gemeinderat darauf aufmerksam gemacht, dass 
eine Unstimmigkeit gegenüber der Tarifordnung zum Reglement Wasserversorgung be-
steht. Konkret ist der Absatz 2 unter Artikel 62 für Benutzungsgebühren irrelevant. 
Änderungen des Reglements Wasserversorgung unterliegen der Zustimmung der 
Gemeindeversammlung. Aus diesem Grund wird ordnungshalber der Bevölkerung 
vorgelegt, Absatz 2 ersatzlos zu streichen. 

Der zu streichende Art. 62 Abs. 2 lautet: 
«Die Grundgebühr bemisst sich nach dem Nennwert des Wasserzählers. Die Mietgebühr 
ist darin eingeschlossen.»

Antrag
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
Absatz 2 von Artikel 62 des Reglements Wasserversorgung ersatzlos zu streichen. 
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